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Leitfaden zur Logo-Verwendung
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Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern stehen seit Anfang des Jahres 
2022 die Einheitlichen Ansprechstellen als trägerunabhängige 
Lotsen bei Fragen zur Ausbildung, Einstellung, Berufsbegleitung und 
Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten Menschen zur 
Verfügung.

Die Integrations- bzw. Inklusionsämter richten in Deutschland 
flächendeckend diese Beratungsstellen für Arbeitgeber ein, um 
mit den EAA kostenfrei und unkompliziert fachliche Beratung durch 
bestens qualifiziertes Personal für Arbeitgeber zu bieten. 

Sie sind in allen Regionen bestens vernetzt und stellen hilfreiche 
Kontakte her, vermitteln an zuständige Leistungsbehörden und 
geben Hilfestellung bei der Beantragung von Unterstützungs
leistungen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Themenseite der 
Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber im BIH-Portal.

Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber: 
Beratungsstellen inklusiver Arbeitsmarkt

https://www.bih.de/integrationsaemter/aufgaben-und-leistungen/einheitliche-ansprechstellen/
https://www.bih.de/integrationsaemter/aufgaben-und-leistungen/einheitliche-ansprechstellen/


Es gibt zwei Logo-Varianten. Eine mit Definition und 
eine ohne Definition. Es sollte nach Möglichekeit 
immer die Logo-Variante mit Definition verwendet 
werden.

Sollte die Logogröße eine bestimmte Größe unter-
schreiten, sollte die Logo-Variante ohne Definition 
verwendet werden.

Hinweis:

Das Logo

EAA Logo mit Definition

EAA Logo ohne Definition Kleinste Größe für die Logo-Variante mit Definition. 

43 mm



Die Schutzzone definiert den Mindestabstand des 
Logos zum Formatrand und zu konkurrierenden 
Objekten wie Grafiken, Texten oder prägnanten 
Bildinhalten.

Maß für die Schutzzone ist der Abstand zwischen 
dem E und dem linken Ende des Bogens in der 
angewandten Logogröße. 

Die Schutzzone
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Das EAA Logo gibt es in Varianten farbig, 
schwarz und weiß. Die weiße Variante 
wird nur in Ausnahmefällen auf sehr 
dunklen Hindergründen benutzt.

Die Farbvarianten

Logo-Variante ohne Definition 
farbig, schwarz und weiß

Logo-Variante mit Definition 
farbig, schwarz und weiß

BIH blau 
C 100 / M 50 / Y 0 / K 0
R 0 / G 105 / B 180 
#286ab7

schwarz 
C 0 / M 0 / Y 0 / K 100
R 0 / G 0 / B 0
#000000

weiß 
C 0 / M 0 / Y 0 / K 0
R 255 / G 255 / B 255 
#ffffff



Das Logo ist stets in seiner unveränder-
ten Form einzusetzen.
Es wird immer proportional skaliert (es 
darf nicht verzerrt oder gestaucht plat-
ziert werden).

Das Logo liegt in einer Farbversion vor, 
welche die präferierte und primär zu ver-
wendende Form ist.
In Einzelfällen kann das Logo in einer 
einfarbigen Version (schwarz oder weiß) 
verwendet werden. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn es im Verbund mit 
weiteren Logos platziert wird und die 
Designvorgaben einen unitären Look 
vorgeben.

Das Logo ist nicht inflationär zu verwen-
den (Dopplung und Wiederholung auf 
einer Seite beispielsweise vermeiden).

Bei Rückfragen zur CD-gerechten Ver-
wendung des EAA-Logos wenden Sie 
sich gern an uns: Kontaktformular

Dos and Don‘ts

Farbiges Logo auf weißer Fläche mit 
ausreichender Schutzzone

Farbiges Logo darf nie verzehrt oder gedreht 
werden.

Falsche Farbvariante, kein ausreichender 
Kontrast zum Hindergrund

Farbiges Logo auf farbigen, dunklen Hindergrund

Weißes Logo auf dunkler beruhigter Fläche mit 
ausreichender Schutzzone

Weißes Logo auf unruhigen Hintergrund, 
wichtige Teile des Bildes werden verdeckt

https://www.bih.de/bih/kontakt/


Das EAA-Logo mit oder ohne Definition darf in allen 
Kommunikationsmedien verwendet werden:
Print-Erzeugnissen, Office-Anwendungen wie Power-
Point-Präsentationen oder Word-Dokumenten und 
im Internet.

Neben stehend finden Sie exemplarische Abbildun-
gen zum Einsatz des Logos.

Das EAA-Logo wird im Idealfall immer in der Version 
mit Definition verwendet und im Layout platziert.
Schutzzone zu allen Seiten des Logos muss zwingend 
eingehalten werden.
Das Logo sollte auf ruhigem Untergrund stehen und 
keine relevanten Logo-Elemente dürfen verdeckt 
oder schwer kenntlich sein.

Beispielhafte Darstellung 
zum Einsatz des EAA-Logos



finden Sie auf der Themenseite EAA im BIH-Portal.

Kontakt
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH) e.V.
Geschäftsstelle c/o Landschaftsverband Rheinland
Deutzer Freiheit 77 - 79
50663 Köln 
- - -
Telefon: 0221 80953-90
Fax: 0221 82841-05
- - -
Kontaktformular: https://www.bih.de/bih/kontakt/

Weiterführende Informationen

https://www.bih.de/integrationsaemter/aufgaben-und-leistungen/einheitliche-ansprechstellen/
https://www.bih.de/bih/kontakt/

